
 
 

Bericht des Vorstandes zu Tagesordnungspunkt 7 (Beschlussfassung über die Schaffung eines 

Genehmigten Kapitals 2016 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie 

entsprechende Ergänzung der Satzung) 

Zu Tagesordnungspunkt 7 der Hauptversammlung am 31. Mai 2016 schlagen der Vorstand und der 

Aufsichtsrat vor, neben dem teilweise noch nicht ausgenutzten Genehmigten Kapitals 2014/II 

zusätzlich ein neues genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital 2016) zu schaffen. Gem. § 203 Abs. 2 

Satz 2 i. V. m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG erstattet der Vorstand zu Tagesordnungspunkt 7 der 

Hauptversammlung über die Gründe für die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der 

Aktionäre bei Ausgabe der neuen Aktien diesen Bericht: 

Der Vorstand wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22. Oktober 2014 ermächtigt, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 

21. Oktober 2019 um bis zu EUR 30.651.163,00 einmalig oder mehrmals durch Ausgabe von bis zu 

30.651.163 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu 

erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014/II). 

Unter teilweiser Ausnutzung dieser Ermächtigung hat die Gesellschaft im November 2015 das 

Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlage und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 

von EUR 61.302.326,00 um EUR 6.130.000,00, d. h. um ca. 10 %, auf EUR 67.432.326,00 erhöht. Das 

Genehmigte Kapital 2014/II besteht daher derzeit noch in Höhe von EUR 24.521.163,00.  

Eine Ausgabe von Aktien gegen Bareinlage darf unter Ausschluss des Bezugsrechts gem. § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG nur erfolgen, wenn der auf die unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen neuen 

Aktien entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht 

überschreitet, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung 

der Ermächtigung. Die Möglichkeit zur Ausgabe von Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts gem. 

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist damit fast vollumfänglich ausgeschöpft. 

Damit die Gesellschaft auch zukünftig flexibel ist, um bei Bedarf ihre Eigenmittel zu stärken 

(einschließlich der Ausgabe von neuen Aktien gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts 

gem. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG), soll neben dem bestehenden Genehmigten Kapital 2014/II ein 

zusätzliches genehmigtes Kapital, welches eine Ausgabe von Aktien gegen Bareinlage unter 

Ausschluss des Bezugsrechts gem. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ermöglicht, wenn der auf die unter 

Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen neuen Aktien entfallende anteilige Betrag des 



 

Grundkapitals insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreitet, und zwar weder im Zeitpunkt 

des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung, beschlossen und die 

Satzung entsprechend angepasst werden. 

Das unter Tagesordnungspunkt 7 lit. a) der Tagesordnung der Hauptversammlung am 31. Mai 2016 

vorgeschlagene zusätzliche genehmigte Kapital soll den Vorstand ermächtigen, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 30. Mai 2021 um bis zu 

EUR 9.195.000,00 einmalig oder mehrmals durch Ausgabe von bis zu 9.195.000 neuen, auf den 

Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016). Damit 

verfügt die Gesellschaft über die gleiche Flexibilität im Hinblick auf die Nutzung des genehmigten 

Kapitals, über die sie bereits unmittelbar nach dem Börsengang verfügen konnte. 

Das Genehmigte Kapital 2016 soll es der Gesellschaft ermöglichen, auch weiterhin kurzfristig das für 

die Fortentwicklung des Unternehmens erforderliche Kapital an den Kapitalmärkten durch die 

Ausgabe neuer Aktien aufnehmen schnell und flexibel ein günstiges Marktumfeld zur Deckung eines 

künftigen Finanzierungsbedarfs nutzen zu können. Da Entscheidungen über die Deckung eines 

künftigen Kapitalbedarfs in der Regel kurzfristig zu treffen sind, ist es wichtig, dass die Gesellschaft 

hierbei nicht vom Rhythmus der jährlichen Hauptversammlungen oder von der langen 

Einberufungsfrist einer außerordentlichen Hauptversammlung abhängig ist. Diesen Umständen hat 

der Gesetzgeber mit dem Instrument des „genehmigten Kapitals“ Rechnung getragen. 

Bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2016 zur Ausgabe von Aktien gegen Bareinlagen 

haben die Aktionäre grundsätzlich ein Bezugsrecht (§ 203 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 186 Abs. 1 AktG), 

wobei auch ein mittelbares Bezugsrecht im Sinne des § 186 Abs. 5 AktG genügt. Die Ausgabe von 

Aktien unter Einräumung eines solchen mittelbaren Bezugsrechts ist bereits nach dem Gesetz nicht 

als Bezugsrechtsausschluss anzusehen. Den Aktionären werden letztlich die gleichen Bezugsrechte 

gewährt wie bei einem direkten Bezug. Aus abwicklungstechnischen Gründen werden lediglich ein 

oder mehrere Kreditinstitute an der Abwicklung beteiligt. 

Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrates in bestimmten 

Fällen das Bezugsrecht ausschließen zu können. 

(i) Der Vorstand soll mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht für Spitzenbeträge 

ausschließen können. Dieser Bezugsrechtsausschluss zielt darauf, die Abwicklung einer Emission mit 

grundsätzlichem Bezugsrecht der Aktionäre zu erleichtern, weil dadurch ein technisch 

durchführbares Bezugsverhältnis dargestellt werden kann. Der Wert der Spitzenbeträge ist je 

Aktionär in der Regel gering, deshalb ist der mögliche Verwässerungseffekt ebenfalls als gering 



 

anzusehen. Demgegenüber ist der Aufwand für die Emission ohne einen solchen Ausschluss deutlich 

höher. Der Ausschluss dient daher der Praktikabilität und der leichteren Durchführung einer 

Emission. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen neuen Aktien 

werden entweder durch Verkauf an der Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die 

Gesellschaft verwertet. Vorstand und Aufsichtsrat halten den möglichen Ausschluss des Bezugsrechts 

aus diesen Gründen für sachlich gerechtfertigt und unter Abwägung mit den Interessen der Aktionäre 

auch für angemessen. 

(ii) Das Bezugsrecht kann ferner bei Barkapitalerhöhungen ausgeschlossen werden, wenn die Aktien zu 

einem Betrag ausgegeben werden, der den Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet und eine 

solche Kapitalerhöhung 10 % des Grundkapitals nicht überschreitet (erleichterter 

Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG). 

Die Ermächtigung versetzt die Gesellschaft in die Lage, flexibel auf sich bietende günstige 

Kapitalmarktsituationen zu reagieren und die neuen Aktien auch sehr kurzfristig, d. h. ohne das 

Erfordernis eines mindestens zwei Wochen dauernden Bezugsangebots, platzieren zu können. Der 

Ausschluss des Bezugsrechts ermöglicht ein sehr schnelles Agieren und eine Platzierung nahe am 

Börsenkurs, d. h. ohne den bei Bezugsemissionen üblichen Abschlag. Dadurch wird die Grundlage 

geschaffen, einen möglichst hohen Veräußerungsbetrag und eine größtmögliche Stärkung der 

Eigenmittel zu erreichen. Die Ermächtigung zu dem erleichterten Bezugsrechtsauschluss findet ihre 

sachliche Rechtfertigung nicht zuletzt in dem Umstand, dass häufig ein höherer Mittelzufluss 

generiert werden kann. 

Eine solche Kapitalerhöhung darf 10 % des Grundkapitals nicht übersteigen, das zum Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens der Ermächtigung und auch zum Zeitpunkt ihrer Ausübung besteht. Der 

Beschlussvorschlag sieht zudem eine Anrechnungsklausel vor. Auf die maximal 10 % des 

Grundkapitals, die dieser Bezugsrechtsausschluss betrifft, sind Aktien anzurechnen, die zur 

Bedienung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. mit Wandlungs- 

oder Optionspflichten gem. § 221 Abs. 4 Satz 2 i. V. m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit 

dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden oder unter 

Zugrundelegung des zum Zeitpunkt des Beschlusses des Vorstands über die Ausnutzung des 

Genehmigten Kapitals 2016 gültigen Wandlungspreises auszugeben sind, sofern diese 

Schuldverschreibungen in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der 

Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden. Ferner ist die 

Veräußerung eigener Aktien anzurechnen, sofern sie während der Laufzeit dieser Ermächtigung 



 

aufgrund einer Ermächtigung gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 Halbsatz 2 i. V. m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

unter Ausschluss des Bezugsrechts erfolgt. 

Der erleichterte Bezugsrechtsausschluss setzt zwingend voraus, dass der Ausgabepreis der neuen 

Aktien den Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet. Ein etwaiger Abschlag vom aktuellen 

Börsenkurs oder einem volumengewichteten Börsenkurs während einer angemessenen Anzahl von 

Börsentagen vor der endgültigen Festsetzung des Ausgabebetrags wird, vorbehaltlich besonderer 

Umstände des Einzelfalls, voraussichtlich nicht über ca. 5 % des entsprechenden Börsenkurses liegen. 

Damit wird auch dem Schutzbedürfnis der Aktionäre hinsichtlich einer wertmäßigen Verwässerung 

ihrer Beteiligung Rechnung getragen. Durch diese Festlegung des Ausgabepreises nahe am 

Börsenkurs wird sichergestellt, dass der Wert, den ein Bezugsrecht für die neuen Aktien hätte, 

praktisch sehr gering ist. Die Aktionäre haben die Möglichkeit, ihre relative Beteiligung durch einen 

Zukauf über die Börse aufrechtzuerhalten. 

Sofern der Vorstand während eines Geschäftsjahres eine der vorstehenden Ermächtigungen zum 

Bezugsrechtsausschluss im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2016 

ausnutzt, wird er in der folgenden Hauptversammlung hierüber berichten.  
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